
 

 

 

Unser Urteil zur Halbzeit der Wahlperiode: 

Deutschland kann es besser! 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Deutschland ist ein starkes Land. Doch 

Europa und unser Land befinden sich in 

schwierigen Zeiten. Der völkerrechtswid-

rige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukra-

ine und der terroristische Angriff der Hamas 

gegen die israelische Bevölkerung bestim-

men die Weltlage ebenso 

wie die Sicherheitslage in 

Deutschland. Der Klimawan-

del verlangt nach effizienten 

Antworten. Inflation, Rezes-

sion und Wohnungsnot stel-

len Wirtschaft und Gesell-

schaft vor große Herausfor-

derungen. Zudem erleben 

wir eine neue Migrations-

krise. In dieser Situation 

bräuchte Deutschland eine 

Bundesregierung, die politi-

sche Führung übernimmt. 

Doch der ständige Streit der 

Ampel liegt wie Mehltau auf 

dem Land.  

In unserem Leitantrag len-

ken wir den Blick auf unsere konstruktive 

parlamentarische Arbeit zur Halbzeit dieser 

Wahlperiode. Wir haben zu allen wichtigen 

Politikbereichen eine große Zahl an eigenen 

Vorschlägen erarbeitet. 

Wir stehen ein für eine solide und seriöse 

Haushaltspolitik, die die Vorgaben des 

Grundgesetzes achtet und kommende Ge-

nerationen nicht zusätzlich belastet. In der 

Asyl- und Flüchtlingspolitik wollen wir Hu-

manität und Ordnung wieder in Einklang 

bringen. Wir haben aufgezeigt, wie sich ille-

gale Migration wirksam be-

grenzen lässt. Wir haben da-

rauf gedrungen, die innere 

Sicherheit in Deutschland zu 

stärken und endlich wieder 

zur Priorität zu machen. Wir 

haben dargelegt, wie eine 

Wirtschafts-Wende hin zu 

mehr Wachstum gelingen, 

der Umstieg zum klimaneut-

ralen Heizen technologieof-

fen, sozialverträglich und 

marktwirtschaftlich fortge-

setzt, der Wasserstoffhoch-

lauf beschleunigt und der 

Kohlenstoffkreislauf ge-

schlossen werden kann. Wir 

fordern eine hervorragende 

Ausstattung für die Bundes-

wehr, um Deutschlands Bündnis- und Ver-

teidigungsfähigkeit herzustellen und im 

Sinne nachfolgender Generationen achten 

wir wie keine andere Fraktion auf nachhal-

tige Finanzen.  
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Wir werden diese Arbeit auch in den kom-

menden zwei Jahren fortsetzen und damit 

zeigen: Deutschland kann es besser! 

Unsere Halbzeit-Broschüre: KLICK 

 
Auch in dieser Woche stehen – natürlich – die 

Haushalte 2023 und 2024 auf der Tagesord-

nung. Vom Karlsruher Urteil völlig überrascht, 

brauchte die Ampel bis zur letzten Sitzungs-

woche des Jahres, um halbwegs Ordnung zu 

schaffen – doch auch das mit verfassungs-

rechtlich bedenklichen Methoden! 

 

Formelkompromiss der Ampel zum 

Bundeshaushalt 2024 

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts zum Zweiten Nachtragshaushalt 2021 

sind mehr als vier Wochen vergangen. 

Da die Ampel sich in keiner Weise auf dieses 

Urteil vorbereitet hatte, folgten der Karlsru-

her Entscheidung wochenlange, in der 

Öffentlichkeit ausgetragene Debatten in-

nerhalb der Bundesregierung. Nunmehr ha-

ben sich Bundeskanzler Scholz, Bundesfi-

nanzminister Lindner und Bundeswirt-

schaftsminister Dr. Habeck auf einen 

Formelkompromiss verständigt. 

Um die Fehlbeträge von 17 Mrd. Euro im 

Bundeshaushalt 2024 und von knapp 13 

Mrd. Euro im Klima- und Transformations-

fonds zu schließen, soll ein Sammelsurium 

an Maßnahmen greifen. Dieses umfasst 

• eine Reduzierung von Subventionen (ge-

nannt wurden die Steuerermäßigungen 

Agrardiesel sowie die Kfz-Steuerbefrei-

ung Land- und Forstwirtschaft sowie der 

Absenkmechanismus Luftverkehrsab-

gabe), 

• den Abbau von Förderprogrammen in den 

Bereichen Verkehr und Bau (insbeson-

dere E-Auto-Prämie und Solarförderung), 

• Ausgabenkürzungen in den Bereichen 

des Bundesministeriums für Digitales 

und Verkehr, des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-

heit und Verbraucherschutz sowie des 

Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-

ales. Dabei soll es um die Hebung von „Ef-

fizienzrenditen“ gehen, nicht um Stan-

dardabsenkungen. Insbesondere sollen 

mehr ukrainische Flüchtlinge „in Arbeit“ 

gebracht werden. 

Zugesagte Mittel für die Deutsche Bahn 

sollen nicht mehr – wie geplant – aus dem 

Klima- und Transformationsfonds finanziert 

werden, sondern über Privatisierungserlöse. 

Darüber hinaus prüft die Ampel einen 

„Überschreitungsbeschluss“ – eine ver-

schleiernde Formulierung für einen Notla-

genbeschluss zur Aussetzung der Schulden-

bremse – für die Aufbauhilfe Ahrtal 2024 

mit 2,7 Mrd. Zusätzlich wurde angekündigt, 

dass – sofern die Lage in der Ukraine dies er-

fordert – nachträglich eine Notlage zur Aus-

setzung der Schuldenbremse erklärt werden 

könnte. 

Meine Meinung: 

Die Pläne der Ampel für den Bundeshaus-

halt 2024 sind ein fragwürdiger Kompro-

miss, der der Regierung allenfalls Zeit ver-

schafft über den Jahreswechsel. Die Bürge-

rinnen und Bürger hatten nach wochenlan-

gen Diskussionen einen großen Wurf erwar-

tet. Statt einer echten Prioritätensetzung 

bei den Ausgaben – Stichworte Bürgergeld, 

Kindergrundsicherung und Gebäudeener-

giegesetz – sollen zur Haushaltskonsolidie-

rung über den Bundeshaushalt Kleinbeträge 

eingesammelt und Steuererhöhungen 

durchgesetzt werden. 

Die Menschen in Deutschland warten auf 

einen Plan von Bundeskanzler Scholz, wohin 

er das Land mit seiner Regierung in den ver-

bleibenden zwei Jahren dieser Wahlperiode 

führen will. Dem wird der vorgestellte Kom-

promiss in keiner Weise gerecht. 

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2023-12/cducsu_halbzeitbilanz-2023_WEB_aktuell.pdf
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Die Bürgerinnen und Bürger fordern jetzt 

klare Entscheidungen in Fragen von Wirt-

schaft, Migration und Verteidigung. 

Die vorgestellte „Einigung“ ist als Einstieg 

in eine absehbar erweiterte Notlagenerklä-

rung 2024 zur erneuten Aussetzung der 

Schuldenbremse zu werten. Die Ampel un-

ternimmt ein durchschaubares Manöver: 

Die Lage in der Ukraine soll als Begründung 

angeführt werden, um das eigene Unvermö-

gen zur Aufstellung eines soliden Bundes-

haushalts zu überdecken. 

Die finanzielle Situation ist ernst. Doch die 

Haushaltsprobleme werden durch die vor-

gestellten Pläne der Ampel nicht gelöst. Um 

Deutschland voran und den Bundeshaushalt 

wieder auf Kurs zu bringen, braucht es eine 

klare Prioritätensetzung auf der Ausgaben-

seite. Wir fordern: Die Haushaltstäuschun-

gen und -tricksereien der Ampel müssen 

endlich ein Ende haben. 

 

 

Beschluss des Deutschen Bundestages 

gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 

7 des Grundgesetzes 

Infolge des Bundesverfassungsgerichtsur-

teils vom 15. November 2023 ist der Haus-

halt 2023 offenkundig verfassungswidrig. 

Um die Verfassungsmäßigkeit des Haus-

halts 2023 wiederherzustellen, soll ein 

Nachtragshaushalt verbunden mit einer sog. 

Notlagenerklärung nach Art. 115 GG Abs. 2 

Satz 6 und 7 Grundgesetz eingebracht und 

verabschiedet werden. Die Schuldenbremse 

wird also von der Ampelmehrheit erneut 

ausgesetzt. 

Die erneute Aussetzung der Schulden-

bremse (Notlagenerklärung) für das Jahr 

2023 war im Koalitionsvertrag der Ampel 

bisher eigentlich ausgeschlossen, der Bun-

desfinanzminister wollte sie mit allen Mit-

teln vermeiden. 

Sie ist dennoch die einzig verbliebene Mög-

lichkeit, die von der Ampel selbstverur-

sachte Verfassungswidrigkeit des Haushalts 

2023 noch zu heilen. Die sog. Notlagener-

klärung ist durch das Urteil erzwungener-

maßen konstruiert, um den Verfassungs-

bruch zu legitimieren. Zudem ist die rück-

wirkende Erklärung einer Notlage so in der 

Verfassung nicht vorgesehen. Sie bedeutet 

einen sehr harten Eingriff in das Budget-

recht des Parlaments. 

 

Gesetz über die Feststellung eines 

Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2023 (Nachtrags-

haushaltsgesetz 2023) 

Aufgrund des Bundesverfassungsgerichts-

urteils vom 15. November 2023 muss die 

Bundesregierung ihre gesamte Haushalts-

planung überarbeiten und verfassungsfest 

machen. Dazu dient der Nachtragshaushalt 

inkl. dem Antrag auf „Aussetzen der Schul-

denbremse“ (s.o.). Die Überarbeitung der 

bisherigen Haushaltsplanung infolge des 

Urteils gilt aber ebenso für den Haushalt 

2024. Hierzu steht noch ein gesondertes 

parlamentarisches Verfahren aus. 

 

Studierende finanziell entlasten – Stu-

dienkredit der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau (KfW) wieder zu einem ge-

eigneten Instrument der Studienfinan-

zierung machen 

Studierende, die einen KfW-Studienkredit 

in der Niedrigzinsphase und im Zuge der 

pandemiebedingten Notlage abgeschlossen 

haben, geraten aktuell durch enorme Zins-

anstiege in existentielle finanzielle Nöte. 
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Nach Auskunft der Bundesregierung wur-

den zwischen Januar 2022 und Juni 2023 ins-

gesamt 19.534 Darlehen zugesagt. Der Zins-

satz hat sich in der Amtszeit von Bundesbil-

dungsministerin Stark-Watzinger aber mehr 

als verdoppelt. 

 

Lag der Zinssatz bei Neuverträgen im Ok-

tober 2021 noch bei 3,76 Prozent, ist er zum 

1. Oktober 2023 auf 9,01 Prozent gestiegen. 

Besonders hart trifft diese Entwicklung Stu-

dierende mit Bestandsverträgen und variab-

lem Zinssatz. Teilweise müssen Studenten 

monatlich bis zu 300 EUR nur an Zinsen zah-

len. 

Mit unserem Antrag fordern wir die Bun-

desregierung auf, sich um die Lösung des 

Problems der Studierenden zu kümmern 

und den Betroffenen zu helfen. Die Bundes-

regierung muss darauf hinzuwirken, dass für 

bestehende wie neue Verträge des KfW-Stu-

dienkredites eine feste Zinsbindung gilt. Sie 

muss dem Deutschen Bundestag detailliert 

und fortlaufend über den Verhandlungsfort-

schritt mit der KfW unterrichten. 

 

 

Gesetz zur Beschleunigung der Digita-

lisierung des Gesundheitswesens (Digi-

tal-Gesetz) 

Das Digital-Gesetz soll den Behandlungs-

alltag für Ärztinnen und Ärzte sowie für Pa-

tientinnen und Patienten mit digitalen Lö-

sungen vereinfachen. Zentraler Bestandteil 

des Gesetzes ist die Einrichtung der elektro-

nischen Patientenakte (ePA) für alle. Sie soll 

den Austausch und die Nutzung von Ge-

sundheitsdaten vorantreiben und die Ver-

sorgung gezielt unterstützen. 

Zudem wird das E-Rezept als verbindlicher 

Standard eingerichtet. Auch Videosprech-

stunden können künftig angeboten werden. 

Der grundsätzlichen Zielrichtung des Ge-

setzentwurfes ist zuzustimmen. Allerdings 

fehlen wichtige Bestandteile, wie etwa ein 

Maßnahmenpaket, das Ärzte bei der Digita-

lisierung unterstützt – ebenso wie die ange-

kündigte Nutzerorientierung. Darüber hin-

aus bleibt der Gesetzentwurf hinter den 

Möglichkeiten, die die Telemedizin und die 

Digitalisierung bereits heute bieten, zurück. 

 

 

Gesetz zur verbesserten Nutzung von 

Gesundheitsdaten (Gesundheitsdaten-

nutzungsgesetz) 

Mit dem Gesundheitsdatennutzungsge-

setz sollen Gesundheitsdaten für die For-

schung erschlossen werden. Kern des Geset-

zes ist die erleichterte Nutzbarkeit von Ge-

sundheitsdaten für gemeinwohlorientierte 

Zwecke. Dazu wird unter anderem eine de-

zentrale Gesundheitsdateninfrastruktur mit 

einer zentralen Datenzugangs- und Koordi-

nierungsstelle für die Nutzung von Gesund-

heitsdaten aufgebaut. 

 

Auch hier ist die grundsätzliche Zielrich-

tung des Entwurfes unterstützenswert. Je-

doch ist der Gesetzentwurf wenig ambitio-

niert. Möglichkeiten zur Einbindung weite-

rer Sozialdatenbestände bleiben unberück-

sichtigt, die Nutzung von KI-Anwendungen 

wird somit erschwert. Ohnehin bleibt die 

konkrete Verknüpfung mit dem europäi-

schen Gesundheitsdatenraum offen. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw50-de-studienkredite-980608
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Politischen Islamismus wirksam be-

kämpfen – Ausländische Einfluss-

nahme auf deutsche Muslime zurück-

drängen 

Deutschland ist ein weltoffenes Land. 

Nach Jahrzehnten der Einwanderung hat 

heute ein Viertel der Menschen in Deutsch-

land einen Migrationshintergrund. Diese 

kulturelle Vielfalt kann ein Gewinn für uns 

alle sein, wenn sie friedlich und auf dem Bo-

den der deutschen Gesetze, insbesondere 

des Grundgesetzes, verläuft. 

Dennoch müssen wir uns bewusstwerden, 

dass ausländische Staaten aus ihren Ländern 

stammende Migranten zunehmend als In-

strument der Einflussnahme nutzen: 

So warnt etwa der Bundesverfassungs-

schutz vor „Aktivitäten türkischer Nachrich-

tendienste und Sicherheitsbehörden durch 

Einflussnahmeversuche auf türkeistämmige 

Gemeinschaften in Deutschland, die auch 

Auswirkungen auf den politischen Willens-

bildungs- und Entscheidungsfindungspro-

zess in der deutschen Gesellschaft insge-

samt haben können“ (Verfassungsschutzbe-

richt 2022; S. 300 f.). 

 

 
 

Aufgrund der Pläne der Ampel-Bundesre-

gierung zur noch leichteren Einbürgerung, 

insbesondere unter Beibehalt der bisheri-

gen Staatsangehörigkeit, droht perspekti-

visch eine Verschärfung dieser Entwicklung. 

Ausländische Staaten können auch Religion 

zur illegitimen Beeinflussung der in 

Deutschland lebenden Migranten instru-

mentalisieren. 

In Deutschland gibt es keine Staatskirche 

(Artikel 140 des Grundgesetzes i.V.m. Arti-

kel 137 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfas-

sung). Die Väter und Mütter des Grundge-

setzes haben sich bewusst entschieden, 

diese mittlerweile über 100 Jahre alte deut-

sche Verfassungstradition beizubehalten. 

Wenn das Grundgesetz also richtigerweise 

eine deutsche Staatskirche ausschließt, 

dann sind die Aktivitäten ausländischer 

Staatskirchen oder auf ähnlich enge Weise 

mit dem Herkunftsstaat verbundener Religi-

onsgemeinschaften in unserem Land erst 

recht kritisch zu sehen. 

Der deutsche Staat muss sicherstellen, 

dass ausländische Regierungen hierzulande 

nicht über religiöse Einflussmöglichkeit ver-

fügen, die dem deutschen Staat selbst Kraft 

der Verfassung zurecht verwehrt ist. 

Mit unserem Antrag schlagen wir eine 

Reihe von dringend erforderlichen Maßnah-

men vor, um diesem Ziel näher zu kommen. 

 

Wunsch der Woche 

 

 

 
 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw50-de-politischer-islam-982816

